
 

 

 

Gemeinde  
Rielasingen-Worblingen 
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die  
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Beginn: 17.00 Uhr 

 

Ende:  18.30 Uhr 

 

 

Protokollführer: Thomas Niederhammer 

 

Sachbearbeiter: Hartmut Riester, Verena Manuth, Ralf Ebenslander, 

    Rolf Mahlbacher, Karin Schmid, Joachim Nolden 

 

Presse:  2 Personen 

 

Zuhörer:   1 Personen 

 

 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet die öffentliche Sitzung um 17.00 Uhr und stellt fest, dass die 

Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 27.03.2018 ordnungsgemäß schrift-

lich eingeladen wurden und dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

____________________ 
 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 

2. Bestellung des Feuerwehrkommandanten und dessen Stellvertreter 

 der Freiwilligen Feuerwehr 

 



 

 

 

3. Vergabe der Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten 

 - Sanierung der Hardstraße Bauabschnitt 3 - 

 

4. Vergabe der Wasserleitungs- und Kanalverlegearbeiten 

 - Sanierung der Hardstraße Bauabschnitt 3 –  

 

5. Vergabe von Bauleistungen 

 Projekt: Neubau einer Anschlussunterbringung bestehend aus 

   zwei 3-geschossigen Wohngebäuden, Zeppelinstraße 

   2 A und 2 B, 78239 Rielasingen-Worblingen 

 Leistung: Schlüsselfertige Generalunternehmerleistung zum  

pauschalierten Festpreis für zwei solitäre dreigeschossige 

Gebäudekörper in massiver Stahlbetonfertigteilbauweise 

mit gesamt 730 qm Wohn- und Nutzfläche sowie  

2.893 m³ umbauter Raum inklusive Erd- und Kanalarbeiten 

sowie Herstellung der Außenanlagen  

 

6. Vergabe von Bauleistungen 

 

 Projekt: Neubau einer Anschlussunterbringung, Zeppelinstraße 

   2 A und 2 B, 78239 Rielasingen-Worblingen 

 Leistung: Spezialtiefbauarbeiten bestehend aus Dauervernagelung 

   und Spritzbetonschale 

7. Vorstellung der Planung für die Überbauung der östlichen Teilfläche 

 des Grundstückes Flst.Nr. 5222 und der westlichen Teilfläche des 

 Grundstückes Flst.Nr. 5222/3 im bisherigen Bebauungsplangebiet 

 “Fabrikgut” 

 

8. Beschlussfassung über die Direktmitgliedschaft beim Zweckverband 

 Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (ZV KIVBF) 

 sowie dem Beitritt zum Gesamtzweckverband 4IT und der Errichtung 

 der Anstalt ITEOS 

 

9. Vergabe der Arbeiten zur Grundinstandsetzung der speicherprogram-

mierten Steuerung (SPS) der Wassergewinnungs- und Wasserspeicher- 

 anlagen 

 

10. Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäftsjahre  

 2019 – 2023 

 Erstellung der Vorschlagsliste 

 

11. Annahme von Einzelspenden 

 

12. Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der Vorsitzung 

 

13. Verschiedenes 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 41/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 27.03.2018  Az.: 022.31; 022.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 1:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es waren keine Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt zu geben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 42/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Andrea Debatin 

Erstelldatum TOP: 01.03.2018  Az.: 022.31; 131.17; 022.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Herrn Kommandant Viktor Neumann, Waldheimstr. 7, hier (17.00 Uhr) 

Herrn Daniel Pieper, stellv. Kommandant, Gänseweide 55, hier (17.00 Uhr) 

Herrn Alexander Scherer, stellv. Kommandant, Leutenweg 15, hier (17.00 Uhr)  

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 2:  Bestellung des Feuerwehrkommandanten und dessen 

Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Bei der letzten Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 09.03.2018 wurde Ulrich 

Graf als bisherigen Feuerwehrkommandanten sowie sein Stellvertreter Sascha Wassmer von 

ihren Ämtern verabschiedet. Als neuer Kommandant wurde Viktor Neumann sowie als neue 

Stellvertreter Daniel Pieper und Alexander Scherer gewählt.  

Die neugewählten Führungskräfte der Feuerwehr werden an der Sitzung anwesend sein und 

sich dem Gremium vorstellen. 

 

Der Gemeinderat wird gebeten, nach § 10 Abs. 5 der Feuerwehrsatzung den Feuerwehrkom-

mandanten und seine Stellvertreter durch seine Zustimmung für die Dauer von 5 Jahren zu be-

stellen. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt  begrüßt der Bürgermeister den neuen Kommandanten Viktor 

Neumann sowie die gewählten stellvertretenden Kommandanten Daniel Pieper und Alexander 

Scherer.  

Der Bürgermeister betont, dass der langjährige bisherige Kommandant Ulrich Graf sowie des-

sen Stellvertreter Sascha Wassmer ausgeschieden seien. Mittlerweile habe man mit dem neuen 

Kommandanten Viktor Neumann einen ausgewiesenen Fachmann im Bereich des Feuerwehr-

wesens im Sinne der Gemeinde gewinnen können.  

Sodann stellen sich der neue Kommandant Viktor Neumann sowie seine beiden Stellvertreter 

Daniel Pieper und Alexander Scherer den Damen und Herren des Gemeinderates in kurzen 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Zügen vor – insbesondere ihre bisherige Laufbahn im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. 

 

 

Beschluss: 

 

Nachdem der Gemeinderat den Feuerwehrkommandanten und seine beiden Stellvertreter 

einstimmig bestellt hat, nimmt der Bürgermeister die Verpflichtung der bereits in der letzten Ge-

neralversammlung der Freiwilligen Feuerwehr gewählten per Handschlag für die nächsten  

5 Jahre ab.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 43/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Rolf Mahlbacher 

Erstelldatum TOP: 26.02.2018  Az.: 022.22; 022.32; 656.22; 701.21; 815.61 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Herr Burkhard Raff, Ingenieurbüro Raff, Champagnolestraße 21,  

78244 Gottmadingen 

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3:  Vergabe der Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten  

 

-Sanierung der Hardstraße Bauabschnitt 3                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die vorgenannten Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben. Das geprüfte und gewertete Er-

gebnis der Submission vom 02.02.2018 wird in der Sitzung vorgestellt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, die vorgenannten Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter gemäß dem 

Vorschlag der Verwaltung zu vergeben. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister Herrn Dipl. Ing. Simon Müller vom 

Büro Raff aus Gottmadingen.  

Der Vorsitzende betont, dass voraussichtlich am 18.04.2018 die Zufahrt zur Straße „Zwischen den 

Wegen“ wieder frei sei und anschließend eine Vollsperrung Richtung K6158 erfolge. Mit der 

kompletten Fertigstellung der Hardstraße sei Ende Juni 2018 zu rechnen.  

 

Simon Müller erläutert sodann das Ergebnis der Ausschreibung, welches Anlage und wesentli-

cher Bestandteil dieser Niederschrift ist.  

 

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt einstimmig dem Vergabevorschlag und vergibt die Arbeiten an den 

preisgünstigsten Bieter, die Firma Storz aus Eigeltingen zu einer Angebotssumme in Höhe von 

462.556,51 € brutto und stimmt den notwendigen überplanmäßigen Ausgaben bei der Kanal-

hauptleitung in Höhe von 41.266,72 € brutto und bei den Wasserhausanschlüssen in Höhe von 

719,74 € brutto ebenfalls einstimmig zu.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



Vorlage für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 

 
TOP  ??   Projekt:  Sanierung Hardstraße BA 3 
    Gewerk: Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten 

 

Die o. g. Arbeiten waren öffentlich ausgeschrieben. Fristgerecht sind folgende 4 Angebote eingegangen: 

 

OZ 

 

Firma Ort Angebotsdatum 

geprüfte Ange-

botssumme 

brutto 

Bemerkungen 

1. Bieter 1: J. Friedrich Storz 78253 Eigeltingen  01.02.2018 462.556,51 €  

2. Bieter 2  30.01.2018 511.776,74 €  

3. Bieter 3  31.01.2018 558.806,02 €  

4. Bieter 4  30.01.2018 702.232,28 €  

 

Die Haushaltsansätze 2018 betragen einschließlich 19 % MwSt. für die Maßnahmen insgesamt: 

 

a)   für den Straßenbau       480.000 € 

b)   für die Straßenbeleuchtung        35.000 € 

c)   für den Hauptkanal (Druckentwässerungsleitung)    45.000 € 

d)   für die Kanalhausanschlüsse       20.000 € 

e)   für die Wasserhauptleitung     124.950 € 

f)   für die Wasserhausanschlüsse         2.975 € 

 Summe        707.925 € 

 

Das Ausschreibungsergebnis für den Wasserleitungsbau und Hauptkanalleitungsbau (Firma Unger) beträgt einschließlich 19 % MwSt.: 

 

zu c) für den Hauptkanal (Druckentwässerungsleitung)  25.449,34 € 

zu e) für die Wasserhauptleitung   29.272,81 € 

zu f) für die Wasserhausanschlüsse        719,95 € 

 Summe   55.442,10 € 

 

 

Material 1 



 

Für den Straßen-, Kanalbau, die Erdarbeiten beim Wasserleitungsbau und 

die Ingenieurkosten stehen somit noch folgende Mittel zur Verfügung: 

Vergabesumme 

an Firma Storz 

Restmittel für 

Ingenieurkosten, 

Grundstückskauf u. a. 

a) für den Straßenbau      480.000,00 € 

b) für die Straßenbeleuchtung       35.000,00 € 

c) für den Hauptkanal (Druckentwässerungsleitung)   19.550,66 € 

d) für die Kanalhausanschlüsse      20.000,00 € 

e) für die Wasserhauptleitung      95.677,19 € 

f) für die Wasserhausanschlüsse        2.255,05 € 

328.838,64 € 

15.601,98 € 

60.817,38 € 

7.641,17 € 

46.682,55 € 

2.974,79 € 

151.161,36 € 

19.398,02 € 

- 41.266,72 € 

12.358,83 € 

48.994.64 € 

- 719,74 € 

 Summe       652.482,90 € 462.556,51 € 189.926,39 € 

 

 

Es wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma J. Friedrich Storz aus Eigeltingen auf der Grundlage 

und zu den Preisen ihres Angebotes vom 01.02.2018 in Höhe von 462.556,51 Euro, wie vorstehend aufgeteilt, zu vergeben und gebeten, 

den folgenden erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben zuzustimmen. 

 

Es entstehen überplanmäßige Ausgaben bei der Kanalhauptleitung in Höhe von 41.266,72 Euro (brutto) und bei den Wasserhausan-

schlüssen in Höhe von 719,74 Euro (brutto). Weitere Mehrausgaben werden durch die jeweiligen Ingenieurkosten entstehen. 

 

 

Rielasingen-Worblingen, den 20.02.2018, geändert 26.03.2018 

 

 

 

Rolf Mahlbacher               Az.: 656.22, 701.21, 815.61 

Ortsbauamt - Tiefbau -                     (Hardstraße) 

bzw. gemäß Aufstellung vom 19.02.2018 

Ingenieurbüro Raff 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 44/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Rolf Mahlbacher 

Erstelldatum TOP: 26.02.2018  Az.: 022.22; 022.32; 815.61; 815.64 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Herr Burkhard Raff, Ingenieurbüro Raff, Champagnolestraße 21,  

78244 Gottmadingen 

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Vergabe der Wasserleitungs- und Kanalverlegearbeiten 

 

- Sanierung der Hardstraße Bauabschnitt 3 -           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die vorgenannten Arbeiten waren beschränkt ausgeschrieben. Das geprüfte und gewertete 

Ergebnis der Submission vom 19.02.2018 wird in der Sitzung vorgestellt.  

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, die vorgenannten Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter gemäß dem 

Vorschlag der Verwaltung zu vergeben und den erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben 

bei der Kanaldruckleitung und den Wasserhausanschlüssen zuzustimmen. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister Herrn Dipl. Ing. Simon Müller vom 

Büro Raff aus Gottmadingen.  

 

Simon Müller erläutert das Ergebnis der Ausschreibung, welches Anlage und wesentlicher Be-

standteil der Niederschrift ist. Was die Kostensituation anbelangt, weist er darauf hin, dass in 

den bisherigen beiden ersten Bauabschnitten die Kosten im entsprechenden Kostenrahmen 

liegen.  

 

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt einstimmig dem Vergabevorschlag und vergibt die Arbeiten an den 

preisgünstigsten Bieter, die Firma Unger aus Frickingen zu einer Angebotssumme in Höhe von 

55.442,10 € brutto und stimmt den notwendigen überplanmäßigen Ausgaben bei der Kanal-

hauptleitung in Höhe von 41.266,72 € brutto und bei den Wasserhausanschlüssen in Höhe von 

719,74 € brutto ebenfalls einstimmig zu.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



Vorlage für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 

 
TOP  4    Projekt:  Sanierung Hardstraße BA 3 
    Gewerk: Wasserleitungs- und Abwasserrohrleitungsbau  

 

Die o. g. Arbeiten waren beschränkt ausgeschrieben. Drei von fünf Angeboten gingen fristgerecht ein. 

 

OZ 

 

Firma Ort Angebotsdatum 

geprüfte Ange-

botssumme 

brutto 

Bemerkungen 

1. Bieter 1: Walter Unger 88699 Frickingen 14.02.2018 55.442,10 €  

2. Bieter 2  15.02.2018 59.761,80 €  

3. Bieter 3  16.02.2018 61.890,47 €  

 

Die Haushaltsansätze 2018 betragen einschließlich 19 % MwSt. für die Maßnahmen insgesamt: 

 

c) für den Hauptkanal (Druckentwässerungsleitung)      45.000 € 

e) für die Wasserleitung       124.950 € 

f) für die Wasserhausanschlüsse          2.975 € 

 Summe         172.925 € 

 

Das Ausschreibungsergebnis für den Anteil Tief- und Straßenbau (Firma J. Friedrich Storz) beträgt einschließlich 19 % MwSt.: 

 

zu c) für den Hauptkanal (Druckentwässerungsleitung)              60.817,38 € 

zu e) für die Wasserhauptleitung               46.682,55 € 

zu f) für die Wasserhausanschlüsse                 2.974,79 € 

 Summe   110.474,72 € 

 

 

Material 1 



 

Für den Kanalrohrleitungsbau, den Wasserrohrleitungsbau und die 

 Ingenieurkosten stehen somit noch folgende Mittel zur Verfügung: 

Vergabesumme 

an Firma Unger 

Restmittel für 

Ingenieurkosten, 

Grundstückskauf  

u. a. 

Bemerkung 

c) für den Hauptkanal (Druckentwässerungsleitung) - 15.817,38 € 

e) für die Wasserhauptleitung      78.267,45 € 

f) für die Wasserhausanschlüsse              0,21 € 

25.449,34 € 

29.272,81 € 

719,95 € 

- 41.266,72 € 

48.994,64 € 

- 719,74 € 

überplanmäßige Ausgabe 

 

überplanmäßige Ausgabe 

 Summe         62.450,28 € 55.442,10 € 7.008,18 €  

 

 

Es wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Walter Unger aus Frickingen auf der Grundlage und 

zu den Preisen ihres Angebotes vom 14.02.2018 in Höhe von 55.442,10 Euro, wie vorstehend aufgeteilt, zu vergeben und gebeten, den 

folgenden erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben zuzustimmen. 

 

Es entstehen überplanmäßige Ausgaben bei der Kanalhauptleitung in Höhe von 41.266,72 Euro (brutto) und den Wasserhausanschlüs-

sen in Höhe von 719,74 Euro (brutto). Weitere Mehrausgaben werden durch die jeweiligen Ingenieurkosten entstehen. 

 

Rielasingen-Worblingen, den 20.02.2018, geändert 26.03.2018 

 

 

 

Rolf Mahlbacher               Az.: 815.61, 815.64 

Ortsbauamt - Tiefbau -                     (Hardstraße) 

bzw. gemäß Aufstellung vom 19.02.2018 

Ingenieurbüro Raff 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 45/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Ralf Ebenslander 

Erstelldatum TOP: 19.03.2018  Az.: 022.22; 022.32; 880.290 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 5:  Vergabe von Bauleistungen  

 

Projekt:  Neubau einer Anschlussunterbringung  

  bestehend aus zwei 3-geschossigen  

  Wohngebäuden, Zeppelinstraße 2 A und 2 B, 

  78239 Rielasingen-Worblingen 

 

Leistung:  Schlüsselfertige Generalunternehmerleistung 

  zum pauschalierten Festpreis für zwei solitäre 

  dreigeschossige Gebäudekörper in massiver 

  Stahlbetonfertigteilbauweise mit gesamt 730 

  Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche sowie 

  2.893 Kubikmeter umbauter Raum inklusive 

  Erd- und Kanalarbeiten sowie Herstellung der 

  Außenanlagen 

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Generalunternehmerleistung wurde vom Ortsbauamt öffentlich ausgeschrieben.  

 

Die Submissionsergebnisse und der Vergabevorschlag werden in der Sitzung vorgestellt.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter zu 

vergeben. 

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Sitzungsverlauf: 

 

Sachbearbeiter Ebenslander erläutert, dass 7 Firmen Unterlagen angefordert haben; allerdings 

ging fristgerecht lediglich das Angebot der Firma Fertigbau Wochner aus Dormettingen ein. 

Die Fertigstellung sei Ende 2018 vorgesehen. Der entsprechende Zuschussantrag wurde von 

Seiten der Verwaltung bereits gestellt. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass nach der aktuel-

len Prognose des Landkreises Konstanz über die Entwicklung der Asylbewerberzahlen Ende 

2019 voraussichtlich immer noch Platz für ca. 29 Personen fehle.  

 

Der Bürgermeister betont noch einmal, dass die beiden Gebäude zur Anschlussunterbringung 

vorgesehen sind. Man habe von Seiten der Verwaltung darauf geachtet, dass eine künftige 

flexible Verwendung der Wohnungen möglich sei.  

Des Weiteren informiert der Bürgermeister, dass für die Betreuung der Bewohner sowohl in der 

Zeppelin- als auch in der Riedernstraße die Einstellung eines weiteren Hausmeisters zwingend 

erforderlich sei.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt dem Vergabevorschlag der Verwaltung einstimmig und vergibt die Ar-

beiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Fertigbau Wochner aus Dormettingen zu einer 

Angebotssumme von 1.764.531,00 € brutto.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



Vorlage für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 

 
TOP   5   Projekt:  Neubau einer Anschlussunterbringung bestehend aus zwei 3-geschossigen   

      Wohngebäuden mit ca. 2.900 m³, Zeppelinstraße 2 A und 2 B, 78239 Rielasingen- 

      Worblingen 
    Leistung: Schlüsselfertige Generalunternehmerleistung zum pauschalierten Festpreis für zwei  

      solitäre dreigeschossige Gebäudekörper in massiver Stahlbetonfertigteilbauweise mit 

      gesamt 730 m² Wohn- und Nutzfläche sowie 2.893 m³ umbauter Raum inkl. Erd- und  

      Kanalarbeiten sowie Herstellung der Außenanlagen 
 

Die o.g. Arbeiten wurden vom Ortsbauamt öffentlich ausgeschrieben.  

7 Firmen haben Unterlagen angefordert. Es ging fristgerecht 1 Angebot ein. 

 

OZ 

 

Firma Ort Angebotsdatum 

geprüfte 

Angebotssumme 

brutto 

Bemerkungen 

1. FBW Fertigbau Wochner 

GmbH & Co. KG 
72358 Dormettingen 09.03.2018 1.764.531 € 

 

 

Der Ansatz im Haushaltsplan für 2018 beträgt für die Gesamtmaßnahme 2.500.000 Euro.  

Für die ausgeschriebenen Arbeiten sind 1.760.529 Euro veranschlagt. 

 

 

Es wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma FBW Fertigbau Wochner GmbH & Co. KG aus 72358 

Dormettingen auf der Grundlage und zu den Preisen ihres Angebotes vom 09.03.2018 in Höhe von 1.764.531 Euro zu vergeben. 

 

Rielasingen-Worblingen, den 11.04.2018 

 

 

 

i. V. Karin Schmidt               Az.: 880.290 

Ortsbauamt  

 

Anlage (vertraulich) 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 46/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Ralf Ebenslander 

Erstelldatum TOP: 19.03.2018  Az.: 022.22; 022.32; 880.290 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6:  Vergabe von Bauleistungen 

Projekt:  Neubau einer Anschlussunterbringung,  

  Zeppelinstraße 2 A und 2 B, 78239  

  Rielasingen-Worblingen 

Leistung:  Spezialtiefbauarbeiten bestehend aus Dauer

  vernagelung und Spritzbetonschale 

             

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Spezialtiefbauarbeiten wurden vom Ortsbauamt beschränkt ausgeschrieben.  

 

Die Submissionsergebnisse und der Vergabevorschlag werden in der Sitzung vorgestellt.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter zu 

vergeben. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Sachbearbeiter Ebenslander informiert, dass der Höhenunterschied vom Baugrundstück zu den 

östlich gelegenen Grundstücke rund 4,5 m betrage und deshalb die Spezialtiefbauarbeiten 

notwendig seien. Die Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer liegen bereits 

schriftlich vor.  

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt dem Vergabevorschlag der Verwaltung und vergibt die Arbeiten an 

den preisgünstigsten Bieter, die Firma MIRO Spezieltiefbau aus Straubing zu einer geprüften An-

gebotssumme in Höhe von 52.231,16 € brutto.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



Vorlage für die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 

 
TOP  6    Projekt:  Neubau einer Anschlussunterbringung bestehend aus zwei 3-geschossigen   

      Wohngebäuden mit ca. 2.900 m³, Zeppelinstraße 2 A und 2 B, 78239 Rielasingen- 

      Worblingen 
    Leistung: Spezialtiefbauarbeiten bestehend aus Dauervernagelung und Spritzbetonschale 

 

Die o.g. Arbeiten wurden vom Ortsbauamt beschränkt ausgeschrieben. Es gingen fristgerecht 2 Angebote ein. 

 

OZ 

 

Firma Ort Angebotsdatum 

geprüfte 

Angebotssumme 

brutto 

Bemerkungen 

1. Bieter 1: MIRO Spezialtiefbau 94315 Straubing 01.03.2018 52.231,16 €  

2. Bieter 2    55.055,29 €  

 

Der Ansatz im Haushaltsplan für 2018 beträgt für die Gesamtmaßnahme 2.500.000 Euro.  

Für die ausgeschriebenen Arbeiten sind 80.000 Euro veranschlagt. 

 

 

Es wird vorgeschlagen, die o. g. Arbeiten an den preisgünstigsten Bieter, die Firma MIRO Spezialtiefbau aus 94315 Straubing auf der 

Grundlage und zu den Preisen ihres Angebotes vom 01.03.2018 in Höhe von 52.231,16 Euro zu vergeben. 

 

Rielasingen-Worblingen, den 11.04.2018 

 

 

 

i. V. Karin Schmidt               Az.: 880.290 

Ortsbauamt  

 

Material 1 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Bauverwaltungsamt 

Drucksache Nr.: 47/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Hartmut Riester 

Erstelldatum TOP: 23.03.2018  Az.: 022.22; 022.32; 621.41 

Vorberatung GR/nö am 15.05.2014  /  GR/nö am 05.11.2014  /  GR/nö am 06.04.2016 

 

Einzuladen: Architekturbüro Binder & Partner, Herr Architekt Daniel Binder, Am Täfele 7,  

78244 Gottmadingen (17.30 Uhr)  

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 7:  Vorstellung der Planung für die Überbauung der östlichen 

Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 5222 und der westlichen 

Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 5222/3 im bisherigen 

Bebauungsplangebiet 'Fabrikgut'           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Bereits seit Mitte 2014 gibt es planerische Überlegungen, die im östlichen Bereich des Bebau-

ungsplanes „Fabrikgut“ festgesetzte Wohnbebauung zu ändern. Nach verschiedenen Pla-

nungsschritten hat der Investor eine finale Planung vorgelegt, die er so umsetzen möchte und 

für die der Bebauungsplan entsprechend geändert werden müsste.  

 

Der Investor wird in der Sitzung die neue Planung für insgesamt 22 Wohneinheiten ausführlich 

vorstellen. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister den Architekten und Investor Daniel 

Binder aus Gottmadingen. 

Herr Binder stellt sodann das Projekt Lindenplatz Arlen anhand einer PowerPoint- Präsentation 

ausführlich vor. Bisher waren 2 rechteckige Baukörper mit jeweils 4 bzw. 6 Geschossen vorgese-

hen. Die bisherige Planung wurde dahingehend modifiziert, dass nun 2 rhombische Baukörper 

mit ebenfalls 4 bzw. 6 Geschossen geplant sind. Zudem sei aus Gründen des Lärmschutzes zum 

Narrenschopf hin zusätzlich die Errichtung eines Pförtnerhauses mit einer gewerblichen Nutzung 

vorgesehen.  

Des Weiteren ist eine große Tiefgarage geplant, wobei insgesamt 26 – 27 Stellplätze unterge-

bracht werden können, was geringfügig mehr als 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit entspricht. 
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Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Was die Zufahrt zu dieser Tiefgarage anbelangt, so ist sie unter dem geplanten Pförtnerhaus 

vorgesehen. Zudem werden 7 Stellplätze entlang der Straße allerdings auf dem Baugrundstück 

angelegt, welche einzelnen Wohnungen zugeordnet sind.  

 

Im Verlaufe der Diskussion wird angeregt, das vorgesehene Pförtnerhaus etwas auf die Flucht 

des Narrenschopfes zu kürzen, was von Herrn Binder gerne zugesagt wird. Der Durchgang zwi-

schen dem Pförtnergebäude und dem Narrenschopf könne durch eine abschließbare Türe 

entsprechend gestaltet werden.  

Nachdem im Hinblick auf die vorgesehene Geschossigkeit von einigen Mitgliedern des Gremi-

ums Bedenken geäußert werden, verweist der Bürgermeister auf den Beschluss des Gremiums 

vom 06.04.2016, wobei die Variante A mit 6 Geschossen und getrenntem Baukörper bei nur 1 

Enthaltung vom Gremium favorisiert wurde.  

Insgesamt wird deutlich, dass die Planung aus städtebaulichen Gründen und vor allem im Hin-

blick auf die in der Gemeinde bestehende Notwendigkeit der Schaffung von Wohnraum all-

gemein begrüßt wird. Somit besteht Einigkeit darüber, dass der Aufstellungsbeschluss bereits 

am 09.05.2019 erfolgen kann und die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes noch vor der Som-

merpause angestrebt wird. Nach Aussage des Architekten Binder könne dann mit dem Vorha-

ben im Spätherbst bzw. Frühjahr 2019 begonnen werden.  

 

 

Beschluss: 

 

Bei nur 1 Gegenstimme wird die von Herrn Architekt Binder vorgestellte Planung für gut befun-

den und der Gemeinderat beschließt, dass das Projekt mit den angesprochenen geringfügi-

gen Änderungen so in Angriff genommen bzw. auf dieser Basis das Bebauungsplanaufstel-

lungsverfahren geplant werden kann.  

 

13 Ja-Stimmen 1 Nein-Stimme 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 48/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Joachim Nolden 

Erstelldatum TOP: 14.03.2018  Az.: 048.40; 022.32; 022.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Beschlussfassung über die Direktmitgliedschaft beim 

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Ba-

den-Franken (ZV KIVBF) sowie dem Beitritt zum Gesamt-

zweckverband 4IT und der Errichtung der Anstalt ITE-

OS           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Der Zweckverband KIVBF ist das „Rechenzentrum“ der Kommunen, bei dem die Gemeinde 

viele IT-Leistungen bezieht (Einwohner-, Personal-, Standesamtswesen, Internetzugang). Die 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen ist bisher nur mittelbares Mitglied beim Zweckverband KIVBF 

und über den Landkreis Konstanz dort vertreten. Dies hat der Gemeinderat im Jahr 2012 so be-

schlossen, weil die finanziellen Risiken bei einer Auflösung des Verbandes im Verhältnis zu den 

Vorteilen einer Direktmitgliedschaft als zu hoch eingeschätzt wurden. 

 

Zum 01.07.2018 treten die drei kommunalen Rechenzentren in Baden-Württemberg (KIRU, KDRS 

und KIVBF) der Datenzentrale Baden-Württemberg bei und bilden so den neuen Gesamt-

zweckverband 4IT. Das Land Baden-Württemberg und der Gesamtzweckverband 4IT bilden 

dann den neuen IT-Dienstleister ITEOS (Datenanstalt des öffentlichen Rechts). 

 

Eine Direktmitgliedschaft beim Zweckverband KIVBF vor der Gründung von ITEOS bringt uns fol-

gende Vorteile: 

 

 Umsatzsteuerbefreiung für IT-Dienstleistungen (jährlich zirka 11.000 Euro Ersparnis)  

 Der auf Rielasingen-Worblingen entfallende Eigenkapitalanteil von 9.382,12 Euro geht 

vom Landkreis wieder auf die Kommune über 

 Vergabefreie Beschaffung von Hard- und Software zu günstigen Konditionen  

 Mitbestimmungsrechte 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           
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Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Ein Risiko besteht für die Gemeinde nur, wenn der Verband sich auflösen würde, was durch die 

Beteilung des Landes (Anstalt des öffentlichen Rechts) praktisch ausgeschlossen werden kann. 

Die Risikolast für Rielasingen-Worblingen wird vom Zweckverband KIVBF auf 42.747,18 Euro be-

ziffert. 

 

Der Landkreis Konstanz hat dem Beitritt und der Errichtung der ITEOS für sich und die noch im 

Landkreis indirekt beteiligten Gemeinden bereits am 05.03.2018 zugestimmt. In den letzten Wo-

chen haben mit Tengen, Gottmadingen und Engen weitere Kommunen aus dem Landkreis die 

Direktmitgliedschaft bereits beantragt. Größere Städte wie Konstanz, Singen, Radolfzell, 

Stockach sind immer schon Direktmitglied gewesen. 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Beitritt der Gemeinde Rielasingen-Worblingen zum 

Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken als Direktmitglied 

zu.  

2. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt der Fusion im kommunalen DV-Verbund zur 

Kenntnis und stimmt dem Beitritt des Zweckverbands KIVBF zur Datenzentrale Baden-

Württemberg und der Vereinigung mit den Zweckverbänden KDRS und KIRU zum Ge-

samtzweckverband 4IT zu.  

3. Der Gemeinderat beauftragt den Bürgermeister, in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes KIVBF die Organe des Zweckverbandes zum Vollzug aller hierzu not-

wendigen Handlungen zu bevollmächtigen.  

Zu den notwendigen Handlungen gehören (insbesondere): 

a. die Zustimmung zum Beitritt des Zweckverbands KIVBF zur Datenzentrale Baden-

Württemberg durch Vereinbarung der Änderung der Satzung der Datenzentrale Ba-

den-Württemberg 

b. die Zustimmung zum vorgesehenen Vermögensausgleich 

c. die Zustimmung zur Verschmelzung der Betriebsgesellschaften IIRU, KRBF und RZRS zu 

einer hundertprozentigen Tochter der aus der Datenzentrale Baden-Württemberg mit 

Beitritt der Zweckverbände hervorgehenden ITEOS (AöR) 

d. die Zustimmung zum Fusionsvertrag der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF 

und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Datenzentrale Baden-Württemberg 

e. die Zustimmung zur Vereinigung der drei Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum 

Gesamtzweckverband 4IT 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Die Vorteile des Beitritts werden vom EDV-Administrator Joachim Nolden ausführlich erläutert. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeindrat folgt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Drucksache Nr.: 49/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 27.03.2018  Az.: 815.550; 815.52 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Wassermeister Claudio Giugliani 

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 9:  Vergabe der Arbeiten zur Grundinstandsetzung der spei-

cherprogrammierbaren Steuerung (SPS) der Wassergewin-

nungs- und Wasserspeicheranlagen           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) in den beiden Tiefbrunnen, in den beiden 

Hochbehältern, in der Schieberkammer und der Leitstelle wurde mit der Sanierung der Wasser-

versorgungsanlagen in den Jahren 2003 und 2004 in Betrieb genommen. Die SPS-Anlage wurde 

von der Firma Hydro-Elektrik GmbH, Ravensburg installiert. 

Der Hersteller der Bauteile hat die Produktion eingestellt und so sind Ersatzteile nicht mehr vorrä-

tig. Daher ist die grundlegende Instandsetzung der Gesamtanlage dringend notwendig. 

 

Im Wirtschaftsplan 2018 sind für die Gesamtmaßnahme 90.000 Euro netto veranschlagt.  

Nach § 31 Absatz 1 Gemeindehaushaltverordnung sind Gemeinden grundsätzlich verpflichtet 

Vergaben von Aufträgen öffentlich auszuschreiben. Wenn besondere Umstände es rechtferti-

gen, dann kann von einer öffentlichen Ausschreibung abgesehen werden und entweder eine 

beschränkte Ausschreibung oder eine freihändige Vergabe vorgenommen werden.  

Nach § 31 Absatz 2 Gemeindehaushaltverordnung ist die Verwaltungsvorschrift über die 

Vergabe von Aufträgen im kommunalen Bereich (VergabeVwV) anzuwenden. 

Nach der VergabeVwV wird die VOL/A zur Anwendung für Leistungen unterhalb der EG-

Schwellenwerte empfohlen. Die im Februar 2017 im Bundesanzeiger bekanntgemachte Unter-

schwellenvergabeverordnung (UVgO) kann in Baden-Württemberg noch nicht angewendet 

werden, weil die rechtlichen Voraussetzungen hierfür vom Landtag noch nicht geschaffen 

wurden. 

Nach § 3 Absatz 5 Buchstabe e) VOL/A ist eine freihändige Vergabe zulässig, wenn „Ersatzteile 

oder Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der ursprünglichen Leistung 

beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von anderen Unterneh-

mern nicht oder nicht unter wirtschaftlichen Bedingungen bezogen werden können“. Diese 

Regelung ist auch in der in Kürze anzuwendenden UVgO als Möglichkeit einer Verhandlungs-
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vergabe ohne Teilnahmewettbewerb genannt. Weiterhin sieht die UVgO vor, dass eine Ver-

handlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb möglich ist, wenn Leistungen des ursprüngli-

chen Auftragnehmers beschafft werden sollen, 

a) die zur teilweisen Erneuerung bereits erbrachter Leistungen bestimmt sind, 

b) bei denen ein Wechsel des Unternehmers dazu führen würde, dass der Auftraggeber eine 

Leistung mit unterschiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und 

c) bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige techni-

sche Schwierigkeiten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde. 

 

Im Hinblick darauf, dass bei der Grundinstandsetzung der SPS im Bereich der Wasserversorgung 

zum Schutz der Trinkwasserversorgung unserer Bevölkerung besondere Risikopotentiale ausge-

schlossen und der sicherste Weg gewählt werden muss, schlägt die Verwaltung wieder die 

Vergabe an die Firma Hydro-Elektrik GmbH, Ravensburg vor.  

Beim Austausch der SPS im Bestand muss der störungsfreie Betrieb der Restanlage gewährleistet 

sein. Die Einbindung eines anderen Anbieters führt zu höherem Aufwand bei der Wasserversor-

gung, da ein Ingenieurbüro mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen betraut werden 

muss, und zu höherem Aufwand bei der Hydro-Elektrik GmbH, dem anderen Anbieter und der 

Wasserversorgung, da Schnittstellen und Programmsequenzen abgestimmt werden müssen. 

 

Die Hydro-Elektrik GmbH Ravensburg hat am 23.03.2018 die Grundinstandsetzung der SPS der 

Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen zum Preis von insgesamt 80.314,10 Euro netto 

bzw. 95.573,78 Euro brutto angeboten. Das Angebot umfasst die SPS-Steuerung der beiden 

Tiefbrunnen, der beiden Hochbehälter und der Schieberkammer, sowie den Um-

bau/Einbindung der Leitstelle. 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird vorgeschlagen, die Grundinstandsetzung der speicherprogrammierbaren Steuerung 

(SPS) der Wassergewinnungs- und Wasserspeicheranlagen der Firma Hydro-Elektrik GmbH aus 

Ravensburg auf der Grundlage und zu den Preisen ihres Angebotes vom 23.03.2018 in Höhe 

von 80.314,10 Euro netto bzw. 95.573,78 Euro brutto zu vergeben. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der ausführliche Vorbericht wird von der Leiterin des Eigenbetriebes Wasserversorgung Verena 

Manuth ausführlich erläutert. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat folgt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 50/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 27.03.2018  Az.: 082.40; 022.32; 022.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 10:  Wahl der Schöffen und Jugendschöffen für die Geschäfts-

jahre 2019 - 2023 

Erstellung der Vorschlagsliste           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Amtszeit der für die Geschäftsjahre 2014 – 2018 gewählten Schöffen und Jugendschöffen 

endet am 31.12.2018.  

Für die Gemeinde Rielasingen-Worblingen sind insgesamt 7 Schöffen vorzuschlagen.  

 

Nach der Verfügung des Präsidenten des Landgerichtes Konstanz muss die Vorschlagsliste fol-

gende Angaben über die vorgeschlagene Person enthalten:  

Familiennamen, Geburtsnamen, wenn er nicht mit dem Familiennamen übereinstimmt, die 

Vornamen, den Geburtstag, den Geburtsort (bei kreisangehörigen Gemeinden in Deutschland 

mit Angabe des Landkreises, bei Gemeinden im Ausland mit Angabe des Staates), den Beruf, 

die Wohnanschriften mit Straße und Hausnummer. 

 

In die Vorschlagsliste dürfen nur Personen aufgenommen werden, die Deutsche im Sinne des 

Artikels 116 des Grundgesetzes sind (§ 31 Satz 2 GVG).  

Personen, die nach § 32 GVG zum Amt eines Schöffen unfähig sind oder nach §§ 33, 34 GVG 

nicht zum Amt eines Schöffen berufen werden sollen, sind nicht in die Vorschlagsliste aufzu-

nehmen. Dies sind u.a. Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25 Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben oder Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Be-

ginn der Amtsperiode vollenden.  

 

Nachdem somit in der einheitlichen Vorschlagsliste für die Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

insgesamt 7 Personen aufzunehmen sind, werden die Damen und Herren des Gemeinderates 

um entsprechende Beschlussfassung über die Erstellung der erforderlichen Vorschlagsliste ge-

beten. 

Die bisherigen Personen der Vorschlagsliste ergeben sich aus der Anlage. 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 2 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Hauptamtsleiter Niederhammer gibt bekannt, dass entgegen der Vorlage statt wie bisher 7 

nun lediglich 6 Schöffen vorzuschlagen sind.  

 

Von der SPD-Fraktion werden neben Karlheinz Möhrle, Frau Monika Sterk, geb. 19.12.1961, 

wohnhaft Bergstr. 6, hier – Beruf: Sozialfachmanagerin – für die Wahl vorgeschlagen.  

 

Die FW benennen die Mitglieder des Gremiums Holger Reutemann und Lothar Reckziegel. 

 

Von Seiten der CDU werden Beate Binnig und Rudolf Caserotto benannt.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt der vorliegenden Vorstellungsliste einstimmig zu.  

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 51/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 19.03.2018  Az.: 960.04 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 11:  Annahme von Einzelspenden                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

Der Förderverein der Hebelschule e.V. hat der Hebelschule 350 Euro für eine Autorenlesung 

zugewendet. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat nimmt die Spende an. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu. 

 

14 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 52/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 27.03.2018  Az.: 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 12:  Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der 

Vorsitzung                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Von den niedergeschriebenen Beschlüssen der Vorsitzung vom 14.03.2018 nimmt der Gemein-

derat im Wege des Umlaufs Kenntnis. 

 

Einwendungen dagegen werden nicht erhoben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 53/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Rolf Mahlbacher 

Erstelldatum TOP: 27.03.2018  Az.: 022.32; 656.22 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 13:  Verschiedenes 

Zustand des Radweges entlang der Aach von der Alten 

Mühle in Richtung Singen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

Gemeinderätin Gold bittet darum, dass der neugerichtete Radweg entlang der Aach von der 

Alten Mühle in Richtung Singen noch einmal vom Bauhof abgewalzt wird. 

 

Der Bürgermeister bedankt sich für den Hinweis und informiert, dass die Mitarbeiter des Bauho-

fes bereits informiert wurden. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer:   

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ortsbauamt 

Drucksache Nr.: 54/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Rolf Mahlbacher 

Erstelldatum TOP: 12.04.2018  Az.: 022.32; 632.6; 701.14 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 13:  Verschiedenes 

Wasserleitung im Bereich des Unterstandes in der  

Talwiese                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

Gemeinderat Beger bittet um Überprüfung, ob im Bereich des Unterstandes zwischen dem 

Gemeindeplatz und dem Allwetterplatz in der Talwiese eine Wasserleitung verlegt werden 

kann.  

 

Gemeinderat Gräble informiert, dass seines Wissens hier bereits eine Wasserleitung vorhanden 

sei; es fehle lediglich eine geeignete Wasserentnahmevorrichtung.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer:   

Sachverständige:       



 1 

Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ordnungsamt 

Drucksache Nr.: 55/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Günter Rudolph 

Erstelldatum TOP: 12.04.2018  Az.: 022.32; 880.290 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 13:  Verschiedenes 

Videoüberwachung im Bereich des Juca 60             

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 11.04.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

Gemeinderat Reutemann erinnert angesichts der wieder wärmer werdenden Witterung an die 

Installation einer Videoüberwachungsanlage im Bereich des Juca 60, um hier insbesondere 

Schäden von Jugendlichen im Bereich der dortigen gemeindeeigenen Gebäude zu vermei-

den. 

 

Die Verwaltung sichert zu, die Angelegenheit noch einmal im Hinblick auf die Zulässigkeit einer 

solchen Videoüberwachung in diesem Bereich zu überprüfen.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar ( e ) 

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon ( e ) 

Gräble Erwin   

Haag Werner   

Rohr Klaus ( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger   

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer:   

Sachverständige:       



 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende 

die öffentliche Sitzung um 18.30 Uhr. 

 

 

 

Rielasingen-Worblingen, 12.04.2018 Drucksache Nr. 41 - 55 

 

 

 

Ralf Baumert Thomas Niederhammer 

Vorsitzender Protokollführer 

 

 

 

 

Hermann Wieland Karlheinz Möhrle  

Gemeinderat Gemeinderat 
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